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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

schon immer sind wir uns bei der Olympus Europa Holding unserer beson-
deren Verantwortung für Gesellschaft, Unternehmen und Mitarbeiter bewusst 
gewesen. Wir wissen, dass die Einhaltung ethischer Standards und Gesetze 
auch zukünftig eine wichtige Rolle für unseren Geschäftserfolg spielen wird. 
Um unsere hohen Standards festzuschreiben, haben wir den vorliegenden 
Code of Ethics and Business Conduct1 in Übereinstimmung mit den Leitlinien 
der weltweiten Olympus-Gruppe entwickelt. Mit unserer Unterschrift ist der 
Verhaltenskodex in Kraft getreten. Die darin enthaltenen Regeln und Richtli-
nien gelten mit sofortiger Wirkung für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter2 

der Olympus Europa Holding und ihrer Tochterunternehmen3.

Unser Ziel ist die Einführung eines Verhaltenskodex, der jeden Mitarbeiter an je-
dem europäischen Standort bei der Umsetzung rechtlicher und ethischer Stan-
dards unterstützt. Denn das Verhalten eines jeden Einzelnen, sei es im Um-
gang miteinander, mit Kunden, Geschäftspartnern, Wettbewerbern oder der 
Öffentlichkeit, ist entscheidend für den guten Ruf unseres Unternehmens. Zu 
Olympus Europa und ihren Tochterunternehmen gehören Verwaltungs-, Logi-
stik-, Forschungs- und Produktionsstandorte. Uns ist bewusst, dass sich auf-
grund dieser Vielfalt unterschiedliche Anforderungen an unseren Verhaltens-
kodex und verschiedene Schwerpunktsetzungen ergeben. Lokale Richtlinien, 
wie Betriebsvereinbarungen, sind nach wie vor zu beachten. Dort, wo zusätz-
licher Regulierungsbedarf besteht, ist jeder Standort in der Pflicht, zusätzliche 
Regelungen zu entwickeln. Diese ergänzenden Richtlinien und Vereinbarungen 
dürfen jedoch dem vorliegenden Verhaltenskodex nicht widersprechen. 

1 Nachfolgend Verhaltenskodex genannt.
2 Nachfolgend Mitarbeiter genannt.
3 Nachfolgend Olympus Europa genannt.

Die Einhaltung unserer 
ethischen Standards sowie 
nationaler und internationaler 
Gesetze ist entscheidend für 
unseren zukünftigen Geschäfts­
erfolg. 

Vorwort
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Die folgenden sechs Grundprinzipien der Olympus-Gruppe bilden auch das 
Fundament des vorliegenden Verhaltenskodex:
•	Wir halten rechtliche Bestimmungen und hohe ethische Standards ein
•	Wir messen der Zufriedenheit unserer Kunden höchste Priorität bei
•	Wir produzieren, vertreiben und bieten Serviceleistungen für sichere Pro-

dukte von höchster Qualität
•	Wir übernehmen die Gesamtverantwortung für all unsere Produkte
•	Wir verpflichten uns, zum Nutzen unserer Shareholder beizutragen
•	Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander

Diese Prinzipien richten das Verhalten eines jeden Einzelnen und des Unterneh-
mens an anerkannten internationalen Standards wie dem UN Global Compact 
aus, den die Olympus-Gruppe 2004 unterzeichnet hat. Mit dieser Unterschrift 
haben wir uns zur Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact 
verpflichtet. Sie umfassen unter anderem die Respektierung der Menschen-
rechte, das Recht auf die Gründung von Gewerkschaften, den Ausschluss 
von Zwangs- und Kinderarbeit, die Ablehnung von Diskriminierung in Bezug 
auf Beschäftigung und Beruf, die Förderung von Umweltschutz und umwelt-
gerechten Technologien sowie das Vorgehen gehen Korruption, Erpressung 
und Bestechung.

>
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Wir möchten hiermit jeden Mitarbeiter auffordern, sich aktiv für die Umset-
zung und Weiterentwicklung des Verhaltenskodex einzusetzen. Denn „leben-
dig“ wird der vorliegende Verhaltenskodex nur, wenn er im Alltag von uns 
konsequent angewendet wird. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, im Ein-
klang mit unseren Konzernprinzipien und dem vorliegenden Verhaltenskodex 
zu agieren. Nur so handeln wir verantwortlich – für das Unternehmen und für 
die Gesellschaft.

Die Geschäftsleitung 

Der Kodex kann nur ein “leben­
diges” Dokument von Leitlinien 
und Vorschriften werden, wenn 
jeder Einzelne diese konsequent 
im Alltag anwendet. 
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1 Fairer Wettbewerb und 

Rechtstreue 

Die Basis unserer Geschäftsbeziehungen ist ein freier und fairer Wettbewerb. 
Wir lehnen daher Absprachen mit Wettbewerbern in Bezug auf Markt- und 
Kundenaufteilung, Preise und Produktionsmengen ab und wenden keine un-
fairen Geschäftspraktiken an. Wir halten uns an die Gesetze gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in den Ländern, in denen wir tätig sind. 

Seit Jahren gehören wir in den Bereichen medizinische Endoskopie und Ser-
vice für Endoskope zu den Marktführern. Jedem Mitarbeiter muss bewusst 
sein, dass eine marktbeherrschende Stellung auch Gefahren für das Unter-
nehmen birgt. Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung liegt vor, 
wenn z. B. der Markteintritt anderer Unternehmen verhindert oder Wettbewerb 
unterdrückt wird. Die Einschätzung, wann eine marktbeherrschende Stellung 
vorliegt, ist häufig vom Einzelfall abhängig. Wenn Zweifel bestehen, so ist der 
betreffende Mitarbeiter aufgefordert, umgehend Rechtsbeistand einzuholen. 

Die Beachtung nationaler und internationaler Gesetze ist für unser Unterneh-
men oberstes Gebot. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die für seinen Arbeits-
bereich geltenden Gesetze konsequent einzuhalten, sich über gesetzliche Än-
derungen auf dem aktuellen Stand zu halten und Novellierungen gewissenhaft 
umzusetzen. Olympus Europa trifft alle notwendigen Vorkehrungen, um sicher-
zustellen, dass jeder Mitarbeiter über Gesetze, die seinen Arbeitsalltag und das 
Unternehmen als Ganzes betreffen, entsprechend unterrichtet ist. 

Wir lehnen Absprachen mit Wett­
bewerbern und jede Form der 
unfairen Geschäftspraxis ab. 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, 
die für seinen Arbeitsbereich 
geltenden Gesetze konsequent 
umzusetzen und sich über gesetz­
liche Änderungen auf dem aktuel­
len Stand zu halten.
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2 Integrität in den  

Beziehungen zu Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden gehört zu unseren Grundprinzipien. Wir un-
terstützen den Erfolg unserer Kunden durch wertschöpfende, qualitativ hoch-
wertige, sichere und innovative Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. 
Insbesondere in den Bereichen Medizintechnik und Life Science sind wir uns 
unserer besonderen Verantwortung für den Schutz und die Gesundheit unserer 
Kunden bewusst. Jeder Mitarbeiter muss Kunden fair und ohne jede Bevorzu-
gung oder Benachteiligung aus persönlichen Gründen behandeln. Mitarbeitern 
ist es untersagt, gegenüber Vertragspartnern absichtlich falsche Angaben zu 
machen. Unsere Kundendaten unterliegen einem besonderen Schutz. Informa-
tionen von und über unsere Kunden nutzen wir ausschließlich für interne Zwe-
cke und setzen die nationalen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um. 

Wir behandeln Kunden fair und 
ohne jede Bevorzugung aus 
persönlichen Gründen.  
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3 Einhaltung von Gesetzen 

im Export- und  

Importmanagement

Auch im Export- und Importmanagement tun wir alles, um die relevanten Be-
stimmungen (z. B. die Vorschriften des japanischen Ministry of Export, Tra-
de and Industry, METI, das internationale Handelsrecht, das EU-Außenwirt-
schaftsgesetz, Import- und Exportbestimmungen, Embargos und Boykotte) zu 
kennen und einzuhalten. Ohne Genehmigung der zuständigen Behörden führt 
Olympus Europa Stoffe, Produkte und Technologien, die der gesetzlichen Kon-
trolle unterliegen und einer Export- oder Importgenehmigung bedürfen, we-
der aus noch ein. In einigen Sparten müssen wir die EU-Verordnung zum Um-
gang mit Dual-Use-Produkten einhalten. Die Mitarbeiter von Olympus Europa 
sind verpflichtet, ihr Wissen über Änderungen von Richtlinien und neue gesetz-
liche Regelungen auf dem aktuellsten Stand zu halten. Wenn Fragen in Bezug 
auf Aus- und Einfuhrbestimmungen auftauchen, muss umgehend Rechtsbei-
stand eingeholt werden. 

4 Schutz des Unterneh­

mensvermögens und  

von Geheimnissen

Zum Unternehmensvermögen gehören materielle wie immaterielle Werte. Ma-
terielle Vermögenswerte (z. B. Materialien, Waren, Büromaterial, Ausrüstung) 
sind pfleglich zu behandeln und nur für betriebliche Zwecke einzusetzen. Oh-
ne ausdrückliche Zustimmung des Vorgesetzten ist es Mitarbeitern untersagt, 
Einrichtungen oder Gegenstände des Unternehmens für private Zwecke zu nut-
zen oder aus dem Unternehmen zu entfernen.

Materielles und immaterielles 
Unternehmensvermögen ist 
pfleglich zu behandeln und nur zu 
Geschäftszwecken einzusetzen. 

>
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Immaterielles Vermögen und 
Geschäftsgeheimnisse müssen 
vertraulich behandelt und Schutz­
vorkehrungen müssen getroffen 
werden. 

Gerade die immateriellen Vermögenswerte wie Patente und Technologie- und 
Verfahrenswissen sind für unseren langfristigen Unternehmenserfolg von au-
ßerordentlicher Bedeutung. Erfindungen von Mitarbeitern oder Dritten für das 
Unternehmen müssen gegebenenfalls rechtlich geschützt werden. Entspre-
chend hoch ist auch die Bedeutung des Schutzes von Geschäftsgeheimnis-
sen. Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die nicht öffentlich zugäng-
lich sind, aber einen hohen Wert für das Unternehmen oder Wettbewerber 
haben. Dazu zählen Informationen über Preise, Produktionsmengen, Lager-
bestände, Angebote, Produktionsaufteilungen etc. Jeder Standort muss ge-
eignete Schutzvorkehrungen gegen das unbeabsichtigte Bekanntwerden von 
immateriellen Vermögenswerten treffen. Der Umfang der Schutzmaßnahmen 
ist abhängig vom Geschäftsbereich des Standorts. Unsere Mitarbeiter sind 
ausdrücklich dazu verpflichtet, immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts-
geheimnisse vertraulich und mit großer Vorsicht zu behandeln sowie die not-
wendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Auch vertrauliche Informati-
onen von Dritten sind in diese Maßnahmen eingeschlossen. 

In wenigen Fällen, z. B. bei der Mitarbeit externer Berater, kann die Weiterga-
be von vertraulichen Informationen an Dritte nötig sein. In diesen Fällen soll 
eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder ein Non-Disclosure Agreement unter-
zeichnet werden.

Das Management unserer Patente ist zentral geregelt. Wenn Lizenzen verge-
ben werden, so ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, Olympus Corporate Quality 
Management sowie die betreffende Group Company einzuschalten.
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5 Kommunikation mit den 

Medien

Für die Weitergabe von Konzerninformationen an die Medien sind die Abtei-
lung Corporate Communication und die Geschäftsleitung zuständig (z. B. Fi-
nanzdaten, Informationen über Unfälle und Krisen, Fusionen und Übernahmen 
oder personelle Veränderungen in der Führungsstruktur). Haben Mitarbeiter 
die Absicht, ihre persönliche Meinung über die genannten Themenfelder in 
den Medien zu äußern, so muss vorher die Genehmigung der Abteilung Cor-
porate Communication eingeholt werden. Diese Regel gilt unabhängig von der 
Tatsache, ob Ihre Äußerungen positiv oder negativ für das Unternehmen aus-
gelegt werden.

6 Schutz von persönlichen 

Daten

Wir erheben, verarbeiten oder nutzen personenbezogene Daten nur, soweit 
dies für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Wir 
legen daher besonderen Wert auf die technische Absicherung personenbe-
zogener Daten gegen unerlaubten Zugriff und die Information unserer Mitarbei-
ter über die jeweils gültigen Bestimmungen. Jedem Mitarbeiter muss bewusst 
sein, dass der Verstoß gegen nationale Datenschutzgesetze einen Straftatbe-
stand darstellt.
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7 Verbot des Insiderhandels

Mitarbeitern ist es untersagt, mit Wertpapieren auf Basis von Insiderinforma-
tionen zu handeln oder Insiderinformationen an Dritte weiterzugeben. Insider
informationen sind Informationen, die den Börsenkurs einer Aktie beeinflus-
sen können und nicht öffentlich bekannt sind. Dazu zählen u. a. Informationen 
über
•	die Veräußerung von Unternehmensteilen, 
•	den Abschluss von Unternehmensakquisitionen oder Joint Ventures,
•	die Einführung neuer Produkte oder vertrauliche Geschäftsvorgänge,
•	Finanz- oder Marketingpläne,
•	technische oder Finanzdaten,
•	grundlegende Veränderungen in der Managementstruktur oder 
•	die zukünftige Unternehmensentwicklung.

Für Mitarbeiter von Olympus Europa trifft dies insbesondere auf Insiderinfor-
mationen über unsere Muttergesellschaft und börsennotierte Kooperations-
partner zu. Sollte ein Mitarbeiter zweifeln, ob er zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ein Papier handeln darf, so ist er gehalten, die Abteilung Corporate Gover-
nance zu konsultieren. 

Jedem Mitarbeiter muss bewusst sein, dass die Missachtung der nationalen 
und internationalen Gesetze zum Insiderhandel ein schweres Vergehen dar-
stellt, das arbeitsrechtliche Konsequenzen, Schadenersatzforderungen und 
sogar eine Freiheitsstrafe zur Folge haben kann. 

Der Handel mit Wertpapieren auf 
Basis von Insiderinformationen oder 
die Weitergabe von Insider­
informationen an Dritte ist verboten. 
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8 Vermeidung von  

Interessenkonflikten

Für jeden Mitarbeiter gilt es Konflikte zwischen seinen privaten Interessen und 
den Interessen des Unternehmens, die sich aus dem Umgang mit Geschäftspart-
nern, Mitarbeitern oder Dritten ergeben können, konsequent zu vermeiden. 

Mitarbeiter, die eine gewerbliche Nebentätigkeit aufnehmen wollen, müssen 
die Personalabteilung informieren. Mitarbeitern von Olympus Europa ist das 
Betreiben eines Unternehmens, das mit Olympus Europa oder Konkurrenzun-
ternehmen im Wettbewerb steht, untersagt. Keinesfalls duldet Olympus Euro-
pa Nebentätigkeiten für Konkurrenzunternehmen sowie Tätigkeiten, bei denen 
die betreffende Person als Olympus Europa-Mitarbeiter auftritt. Ausgenommen 
von dieser Regel ist das soziale Engagement unserer Mitarbeiter. 

Konflikte zwischen privaten  
Interessen und denen des  
Unternehmens müssen jederzeit 
vermieden werden. 
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Es muss sichergestellt sein, dass 
Geschäftsvereinbarungen in einer 
komplett unabhängigen Art und 
Weise getroffen werden, allein 
unter Berücksichtigung der  
Interessen des Unternehmens. 

9 Annahme und Vergabe 

von Geschenken und  

Zuwendungen

Einladungen zu Geschäftsessen und kleinere Geschenke sind Gegenstand 
des üblichen Geschäftsgebarens. Problematisch sind Einladungen zu Veran-
staltungen, die Vergabe von Geschenken oder andere Gefälligkeiten, wenn sie 
missbräuchlich eingesetzt werden oder es naheliegt, dass damit Geschäftsent-
scheidungen beeinflusst und Vorteile erzielt werden sollen. Insbesondere trifft 
dies auf Kooperationen mit dem öffentlichen Sektor zu. In jedem Fall muss si-
chergestellt sein, dass Geschäftsvereinbarungen in einer komplett unabhän-
gigen Art und Weise und allein unter Berücksichtigung der besten Interessen 
des Unternehmens getroffen werden. Die Vergabe oder Annahme von mone-
tären Geschenken wie Geld, finanziellen Gegenwerten oder Wertpapieren ist 
unter allen Umständen untersagt.

Vergabe von Geschenken, Einladungen zu Veranstaltungen oder andere 
Gefälligkeiten
Unsere Richtlinien für die Vergabe von Geschenken oder Einladungen zu Ver-
anstaltungen variieren, je nachdem ob es sich um ein Geschäft im öffentlichen 
oder privaten Sektor handelt. Die Bestechung von Kunden, Lieferanten oder 
anderen Partnern ist strikt verboten. Geschenke, die von Olympus Europa-Mit-
arbeitern gemacht werden, dürfen nur von symbolischem Wert sein und sol-
len die nationale steuerliche Höchstgrenze nicht überschreiten. Ausnahmen 
von dieser Regel sollen dokumentiert, vom Geschäftsführer genehmigt und an 
die Abteilung Corporate Governance berichtet werden. Bei der Vergabe von 
Geschenken oder Zuwendungen an Dritte ist es angebracht, die für den Emp-
fänger geltenden unternehmenseigenen Vorgaben und nationalen Richtlinien 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus dürfen Einladungen zu Essen, Veranstal-
tungen und andere Gefälligkeiten nur gelegentlich, in einem angemessenen 
finanziellen Umfang und ohne Aufforderung des Geschäftspartners erfolgen. 
Falls Zweifel über das korrekte Vorgehen bestehen, wenden Sie sich bitte an 
die Abteilung Corporate Governance. Geschäftsbeziehungen mit dem öffent-
lichen Sektor (z. B. staatlichen Krankenhäusern) sind in der ganzen Welt stark 
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reguliert und unterliegen restriktiveren Richtlinien als Geschäftsbeziehungen 
in der Privatwirtschaft. Die Gesetzgebung und das Geschäftsgebaren variie-
ren von Land zu Land, deshalb muss diesen Unterschieden besondere Be-
achtung geschenkt werden. Olympus Europa hält sich strikt an alle nationalen 
Vorschriften. Wenn Sie unsicher über das korrekte Verhalten in einer Situati-
on sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie so früh wie möglich den für Ihren 
Standort zuständigen Juristen. 

Die Vergabe, das Angebot oder das Versprechen von Geschenken an einen 
Regierungsbeamten (z. B. Ministerialbeamte) oder an Mitglieder seiner Fami-
lie sind für Mitarbeiter von Olympus Europa strikt verboten.

Annahme von Geschenken oder Wertgegenständen
Mitarbeiter von Olympus Europa dürfen Waren, Einladungen zu Veranstaltun-
gen oder Gefälligkeiten von geringem Wert und auf gelegentlicher Basis an-
nehmen. Selbstverständlich ist es Mitarbeitern von Olympus Europa untersagt, 
nach Geschenken jeder Art zu fragen. Mitarbeiter, die aufgrund ihrer zahl-
reichen externen Kontakte regelmäßig Geschenke oder ähnliche Zuwendungen 
erhalten, sind aufgefordert diese abzugeben, sobald die nationale steuerliche 
Höchstgrenze (für Deutschland z. B. 35 Euro jährlich) überschritten ist. Diese 
Vorschrift trifft für alle Mitarbeiter, insbesondere zur Weihnachtszeit oder zu 
anderen großen nationalen Feiertagen, zu. Die gesammelten Geschenke wer-
den gespendet, für wohltätige Zwecke versteigert oder unter den Mitarbeitern 
verteilt. Jedes Tochterunternehmen und jede Abteilung soll die entsprechenden 
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vorschrift einleiten. 

Diese Grundsätze gelten für jedes Land, in dem wir tätig sind, und auch dann, 
wenn kulturelle Gepflogenheiten den Austausch von Geschenken und Zuwen-
dungen als übliche Geschäftspraktik anerkennen. Die nationalen gesetzlichen 
Regelungen zur Bekämpfung von Korruption halten wir strikt ein.

Die Vergabe, das Anbieten oder 
das Versprechen von Geschenken 
gegenüber einem Regierungs­
vertreter oder Mitgliedern seiner 
Familie ist Mitarbeitern von  
Olympus Europa untersagt. 
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10 Beziehungen zu Liefe­

ranten, Distributoren  

und Behörden

Wir fühlen uns für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte verantwort-
lich – vom Produktdesign über die Materialbeschaffung und die Produktion bis 
zur umweltgerechten Entsorgung unserer Produkte. Daher erwarten wir von un-
seren Lieferanten und Distributoren, dass sie die Regeln des freien und fairen 
Wettbewerbs beachten und im Sinne des vorliegenden Verhaltenskodex han-
deln. Lieferanten und Distributoren werden von uns nach objektiven Kriterien 
ausgewählt. Dies beinhaltet das Einholen von Vergleichsangeboten für Waren, 
die nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind, oder für Dienstleistungen wie Wer-
bung, Übersetzung, Beratung oder ähnliche Serviceleistungen, die ein Volu-
men von 10.000 Euro (zehntausend Euro) übersteigen und nicht auf Basis eines 
Rahmenvertrags erbracht werden. Dabei gilt unser Grundsatz, dass wir keines-
falls wissentlich Waren und Dienstleistungen von Lieferanten beziehen, auf die 
Folgendes zutrifft: Vertrieb von unsicheren Produkten und Dienstleistungen, 
Verstöße gegen geltendes Recht, Anwendung von Kinder- oder Zwangsarbeit 
sowie die körperliche Züchtigung von Mitarbeitern. Beiden Parteien muss be-
wusst sein, dass ein Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen zu einer Kün-
digung der Verträge und/oder Schadenersatzforderungen führen kann, wenn 
damit eine Schädigung von Olympus Europa einhergeht. In Fällen, in denen 
ein Distributor sowohl gegen die Gesetze als auch den Charakter des Verhal-
tenskodex absichtlich verstoßen hat und rechtskräftig verurteilt wurde, muss 
die Geschäftsbeziehung umgehend beendet werden.

In vielen Bereichen unterliegt Olympus Europa der Regulierung durch Behör-
den. Im Umgang mit Behördenvertretern kommunizieren wir grundsätzlich of-
fen und aufrichtig. Zugleich achten wir darauf, dass die rechtmäßigen Inter-
essen von Olympus Europa gewahrt werden. Bei behördlichen Anfragen, die 
über routinemäßige Informationen hinausgehen, ist grundsätzlich rechtlicher 
Beistand einzuholen. Keinesfalls sind illegale Zuwendungen an Behörden und 
illegale Parteispenden erlaubt. 

Lieferanten und Distributoren 
werden von uns nach objektiven 
Kriterien ausgewählt. Wir erwarten, 
dass sie die Regeln des freien und 
fairen Wettbewerbs beachten und 
im Sinne des vorliegenden Kodex 
handeln.  
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11 Umgang miteinander und 

Diskriminierungsverbot

Würde und gegenseitiger Respekt sind die Basis für unseren Umgang mit-
einander und mit Dritten. Wir erkennen ein allgemeines Verbot der Diskrimi-
nierung von Mitarbeitern und Dritten aufgrund von Rasse, Geschlecht, Alter, 
Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, politischer Meinung, sexuel-
ler Orientierung, religiöser Überzeugung, sozialer Herkunft oder Behinderung 
an. Wir tolerieren weder die persönliche Beleidigung noch Formen der sexu-
ellen Belästigung am Arbeitsplatz. „Sexuelle Belästigung“ beinhaltet alle For-
men von unerwünschtem verbalem, nonverbalem oder physischem Verhalten 
sexueller Natur. Dazu gehören auch erniedrigende Kommentare über das Er-
scheinungsbild einer Person, Fragen über das Sexualleben, sexuelle Nötigung 
oder gar erzwungene sexuelle Handlungen. 

Die Zufriedenheit aller Mitarbeiter gehört zu den Grundbedingungen eines er-
folgreichen Unternehmens. Diesbezüglich betrachten wir die Einhaltung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen als Basis unserer Zusammenarbeit. Darü-
ber hinaus sind Führungskräfte im Rahmen unserer Gleichbehandlungspoli-
tik verpflichtet, geschäftliche und personelle Entscheidungen nach objektiven, 
nachvollziehbaren Kriterien zu fällen.

Wir lehnen jegliche Form der 
Diskriminierung von Mitarbeitern 
und Dritten ab. 
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12 Sicherstellung von  

Arbeits- und  

Gesundheitsschutz

Der Schutz aller Mitarbeiter vor Arbeitsunfällen und gesundheitlichen Beein-
trächtigungen am Arbeitsplatz hat für Olympus Europa oberste Priorität. Daher 
setzen wir nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen um, sondern entwickeln 
zusätzlich unsere Verfahrensanweisungen und Systeme zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz kontinuierlich weiter. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Vor-
schriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz strikt einzuhalten. 

13 Schutz der Umwelt

Der verantwortungsvolle und schonende Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen ist für uns an all unseren Standorten eine Selbstverständlichkeit. Dort, wo 
wir produzieren, setzen wir auf den Einsatz umweltfreundlicher Technologien 
und die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte. Die Einhaltung hoher Um-
weltstandards stellen wir durch die Umsetzung und kontinuierliche Weiterent-
wicklung von Managementsystemen sowie durch die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen sicher. 
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14 Unterstützung von  

Corporate Social  

Responsibility

Als „Corporate Citizen“ sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst und engagieren uns insbesondere finanziell und personell in den Be-
reichen Gesundheit, Bildung und Kultur. Wir begrüßen ausdrücklich die Zu-
sammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen, das freiwillige Engagement 
von Mitarbeitern und das Wahrnehmen von Ehrenämtern. Darüber hinaus tre-
ten wir für gute Beziehungen zu unseren Nachbarn und lokalen Gemeinden 
ein und gehen verantwortungsbewusst mit deren Bedürfnissen und Erwar-
tungen um. Olympus Europa verfügt über eine konzernweite CSR-Strategie, 
die darauf abzielt, die Wirksamkeit unseres gesellschaftlichen Engagements 
sicherzustellen und uns bei der Planung und Durchführung der einzelnen CSR-
Aktivitäten zu unterstützen. Ohne den Spielraum für das lokale Engagement un-
serer Standorte einschränken zu wollen, müssen dennoch Projekte oder Bar-
spenden ohne Bezug zum Kerngeschäft, die ein finanzielles Budget von 2.500  
Euro (zweitausendfünfhundert Euro) überschreiten, vorher mit der Abteilung 
Corporate Governance abgestimmt werden.
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15 Anhang

Umsetzung, Revision und Sanktionen
Die Abteilung Corporate Governance ist für die konzernweite Kommunikation 
und Umsetzung des Verhaltenskodex verantwortlich. Unser Verhaltenskodex 
ist kein statisches Dokument, sondern wird fortwährend den sich ändernden 
rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst. Daher findet regel-
mäßig eine Revision durch die Abteilung Corporate Governance statt. Um die 
Umsetzung des Verhaltenskodex sicherzustellen und um zu gewährleisten, 
dass jeder Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den ethischen 
Werten des Unternehmens handelt, wurde ein Compliance-Programm entwi-
ckelt. Es umfasst folgende Maßnahmen:  
•	interne und externe Kommunikation des Verhaltenskodex
•	kontinuierliche Schulung von Mitarbeitern
•	Aufbau und Pflege eines Compliance-Systems
•	Revisionsprozess als Bestandteil des Compliance-Systems
•	Unterzeichnung des Verhaltenskodex durch Führungskräfte
•	Berichterstattung an die Geschäftsleitung 
•	Überwachung der Einhaltung des Verhaltenskodex durch die interne Revision

Dieser Verhaltenskodex stellt eine unentbehrliche Grundlage für unsere täg-
liche Arbeit dar. Verstöße gegen den Verhaltenskodex durch Mitarbeiter kön-
nen schwerwiegende Folgen für das Unternehmen haben. Nur wenn jeder Ein-
zelne Verstöße gegen den Verhaltenskodex umgehend meldet, haben wir die 
Möglichkeit, Schaden vom Unternehmen und somit von uns selbst abzuwen-
den! Mitarbeiter, die Verstöße melden, genießen einen besonderen Schutz. Da-
zu gehört selbstverständlich auch die Wahrung der Anonymität. Mitarbeiter, 
die einen Verstoß melden, werden keinesfalls einen Nachteil dadurch erleiden. 
Olympus Europa behält sich vor, bei erwiesenen Verstößen gegen den Verhal-
tenskodex disziplinarische und juristische Maßnahmen bis hin zur Kündigung 

Verstöße gegen den Kodex können 
ernsthafte Konsequenzen für Sie 
und das Unternehmen haben! 
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sowie Schadenersatzforderungen einzuleiten. Ziel des vorliegenden Verhal-
tenskodex ist es jedoch, derartige Konfliktsituationen konsequent zu vermei-
den. Vor dem Hintergrund der Anforderungen und Standards unseres Verhal-
tenskodex möchten wir jeden Mitarbeiter dazu auffordern, sein persönliches 
Verhalten zu hinterfragen und wenn nötig anzupassen. 

Ansprechpartner
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen in Zusammenhang mit dem Melden 
von Verstößen, inhaltlichen Änderungsvorschlägen oder allgemeinen Fragen 
zum Verhaltenskodex Rechnung zu tragen, stehen Ihnen verschiedene An-
sprechpartner zur Verfügung. 

Vorgesetzter – normaler Dienstweg
Erster Ansprechpartner für das Melden von Verstößen oder inhaltlichen Fra-
gen zum Verhaltenskodex ist Ihr Vorgesetzter.

Corporate Governance
In Fällen, in denen der normale Dienstweg über den Vorgesetzten nicht er-
wünscht ist oder angemessen erscheint, steht Ihnen Corporate Governance 
zur Verfügung. Bei der Abteilung Corporate Governance liegt außerdem die 
Gesamtverantwortung für die Einführung und Weiterentwicklung des Verhal-
tenskodex. In dieser Eigenschaft sind deren Mitarbeiter Ihre Ansprechpartner 
für inhaltliche Verbesserungsvorschläge und Beschwerden. Die Mitarbeiter der 
Abteilung Corporate Governance unterstützen darüber hinaus Führungskräf-
te in Fragen der praktischen Anwendung und juristischen Auslegung des Ver-
haltenskodex. Alle Anfragen können auch per Email in der jeweiligen Landes-
sprache gestellt werden.

>

CorporateCompliance@Olympus-Europa.com
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Ombudsstelle
In manchen Fällen kann es jedoch geboten erscheinen, die Anonymität zu wah-
ren. In diesen Fällen steht Ihnen unser Ombudsmann, ein externer ein Rechts-
anwalt, zur Verfügung. Gerne können Sie eine E-Mail in Ihrer Muttersprache an 
die Ombudsstelle richten. Der beauftragte Ombudsmann wird dafür sorgen, 
dass Ihr Schreiben umgehend übersetzt und bearbeitet wird. 

Benachrichtigung und Bestätigung 
Jeder Mitarbeiter erhält eine Kopie dieses Dokuments. Führungskräfte müs-
sen den Verhaltenskodex unterzeichnen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie, 
dass sie den Verhaltenskodex erhalten und gelesen haben. Gleichzeitig ge-
hen sie die Verpflichtung ein, den Inhalt und Geist des Verhaltenskodex ihren 
Mitarbeitern zu vermitteln. Informationen über Änderungen am Verhaltensko-
dex und das Angebot von Schulungen leiten Vorgesetzte umgehend an die 
betreffenden Mitarbeiter weiter. Zu ihrer Aufgabe gehört auch die Dokumen-
tation der eingeleiteten Informationsmaßnahmen. Die unterzeichnete Bestäti-
gung ist Gegenstand der Personalakte und wird von der jeweiligen Personal-
abteilung aufbewahrt. 

Ombudsman@Buse.de
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